
www.BePeFo.de - Information 

Arbeitsrecht 
(Nr. 093/2006) 

 
Einstweilige Verfügung – Anspruch des 

Betriebsrats auf Unterlassung der  
Verlagerung der Beschäftigten 

 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Nürnberg entschied: 
 
1. 
Ein Antrag, der Untersagung einer „Verlagerung der Beschäftig-
ten auf eine andere Firma, weil diese am Streik teilgenommen 
haben“, zum Inhalt hat, ist mangels Bestimmtheit unzulässig. 
 
2. 
Pflicht und Recht des Betriebsrats, darüber zu wachen, dass 
die Beschäftigten nicht benachteiligt werden [§ 75 Abs. 1 Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG)], geben keinen Unterlas-
sungsanspruch des Betriebsrats gegen den Arbeitgeber hin-
sichtlich bestimmter Maßnahmen. 
 
3. 
Der Übergang einer betrieblichen Einheit, für den ein Betriebs-
rat gewählt ist, nach § 613a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
stellt für sich genommen keinen Nachteil für die Beschäftigten 
dar. 
 
4. 
Ist der Betriebsteil übergegangen, kann Unterlassung des Ü-
bergangs nicht mehr verlangt werden. 
 
5. 
Der Betriebsrat hat auch nach § 80 Abs. 2 Satz 2 BetrVG kei-
nen Anspruch darauf, dass ihm der Arbeitgeber die Überlei-



 

 

2

2

tungsverträge zur Verfügung stellt, wenn er nicht darlegt und 
glaubhaft macht, welche konkreten Folgerungen für Betriebsrat 
und Arbeitsverhältnisse sich hieraus ableiten. 
 
Beschluss des LAG Nürnberg vom 31. August 2005 
Aktenzeichen: 6 TaBV 41/05 
 
Veröffentlicht: NZA Nr. 6 vom 27. März 2006 
07.04.2006 


